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1 ––– Einleitung

Das Schweizerische Bundesarchiv (BAR) ist nach seinem gesetzlichen Auftrag un-
ter anderem für die Archivierung von Unterlagen der eidgenössischen Bundes-
verwaltung und weiterer (auch privater) Institutionen, welche Bundesaufgaben 
wahrnehmen, zuständig.

Archivierung, d.h. die unbefristete Aufbewahrung und permanente Benutzbar-
keit im Archiv, steht am Ende des Lebenszyklus der Aktenführung in der Bundes-
verwaltung: Nachdem Unterlagen erstellt, registriert und über einen bestimmten 
Zeitraum bewirtschaftet werden, führt ihr Weg entweder ins Bundesarchiv oder 
sie werden vernichtet.

Der Entscheid über die Archivierung oder Vernichtung von Unterlagen wird mit 
der Bewertung gefällt. Bewertung ist die Ermittlung der Archivwürdigkeit von 
Unterlagen: Sie legt fest, welche Unterlagen aus der gesamten Menge aller pro-
duzierten Informationen archiviert werden – also archivwürdig sind – und welche 
nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die Vernichtung bestimmt 
sind. Diese Auswahl erfolgt einheitlich im Rahmen eines verbindlichen Prozesses 
mit definierten Kriterien und festgelegten Verantwortlichkeiten.

Die archivwürdig bewerteten Unterlagen werden ins Bundesarchiv übernommen 
und damit Teil des „Gedächtnis des Bundesstaates“.

1.1 Zweck dieser Arbeitshilfe

Diese Arbeitshilfe vermittelt praxisnah die wichtigsten Grundlagen rund um den 
Prozess zur Ermittlung der Archivwürdigkeit von Unterlagen. Sie stellt die Metho-
de und die praktische Durchführung der Bewertung dar und zeigt das Vorgehen 
beim Anbieten von Unterlagen an das Bundesarchiv auf.

Die Arbeitshilfe bietet eine methodische Anleitung zur Umsetzung der mit Ange-
bot und Bewertung verbundenen Arbeitsschritte. Sie versteht sich dabei als Er-
gänzung zum Gesamtkonzept für die Bewertung im Bundesarchiv1.

1 Gesamtkonzept für die Bewertung im Bundesarchiv (2010), www.bar.admin.ch.



51.2 Rechtliche Grundlagen

Das Bundesgesetz über die Archivierung 
Die gesetzliche Grundlage für die Archivierung und die Bewertung von Unter-
lagen, das Bundesgesetz über die Archivierung (BGA)2, legt fest, dass die recht-
lich, politisch, wirtschaftlich, historisch, sozial oder kulturell wertvollen Unterla-
gen des Bundes archiviert werden müssen.

Ziel der Archivierung ist es, die Aktivitäten des Rechtsstaates zu dokumentieren, 
die Nachweise über die Geschäftstätigkeit der Bundesverwaltung nachhaltig zu 
sichern und damit auch Grundlagen für die historische und sozialwissenschaftli-
che Forschung – heute und für spätere Generationen – bereitzustellen.

Die Anbietepflicht 
Die Verwaltungseinheiten und Institutionen, welche dem Geltungsbereich des 
BGA unterstehen, sind dazu verpflichtet, ihre Geschäftsunterlagen dem Bundes-
archiv zur Übernahme anzubieten.3 Ohne die Zustimmung des Bundesarchivs 
dürfen keine Unterlagen vernichtet werden.4 

Als Unterlagen gelten alle aufgezeichneten Informationen, die bei der Erfüllung 
von Bundesaufgaben erstellt oder empfangen worden sind. Dazu gehören auch 
alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser Informa-
tionen und deren Nutzung notwendig sind.5 Die Anbietepflicht gilt unabhängig 
vom Informationsträger und umfasst sowohl analoge als auch digitale Unterla-
gen.

Gesetzliche Vorgaben ohne Einfluss auf Angebot und Bewertung
Die anbietepflichtigen Stellen müssen bei der Bewirtschaftung ihrer Unterlagen 
weitere gesetzliche Vorgaben beachten. Es sind dies:

— rechtliche oder administrative Aufbewahrungsfristen gemäss OR, GeBüV6 
oder weiteren gesetzlichen Grundlagen (z.B. 10 Jahre Aufbewahrungsfrist 
für Rechnungen) sowie

2 Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsgesetz, BGA) vom 26. Juni 1998, SR 152.1.
3 Art. 6 BGA.
4 Art. 8 BGA.
5 Art. 3, Abs. 1 BGA.
6 Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher (Geschäftsbücherverordnung, Ge-

BüV) vom 24. April 2002, SR 221.431.



6 — die Vorgaben gemäss Datenschutzgesetz7 oder Informationsschutzverord-
nung8.

Diese Vorgaben haben keinen Einfluss auf das Angebot, die Bewertung und die 
Archivwürdigkeit von Unterlagen.

1.3 Grundlagen der Bewertung

Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit
Bei der Bewertung wählen die anbietepflichtigen Stellen und das Bundesarchiv 
in Zusammenarbeit jene Unterlagen aus, die archivwürdig sind. Dies erfolgt auf 
Grundlage eines Angebots, welches die Stellen vorgängig dem Bundesarchiv ein-
reichen.

Gegenstand der Bewertung sind alle geschäftsrelevanten Unterlagen, d.h. Un-
terlagen, welche die anbietepflichtige Stelle in der Wahrnehmung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben und Kompetenzen erstellt und bearbeitet hat (vgl. Kapitel 1.2, 
Anbietepflicht).

Mit der Bewertung wird eine Auswahl relevanter Unterlagen für die Archivierung 
bestimmt. Dabei gilt der Grundsatz, so viel wie nötig und so wenig wie mög-
lich zu archivieren. Bewertung führt zu einer Verdichtung der  Informatio nen und 
trägt damit zur Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns bzw. Nichthandelns bei. 
Zudem schafft Bewertung Überblick und erleichtert eine spätere, rationelle Aus-
wertung der Informationen und den effektiven und effizienten Einsatz von Res-
sourcen.

Die Grundsätze der Bewertung sind im Gesamtkonzept für die Bewertung im 
Bundesarchiv beschrieben. 

Bewertung als Fach- und Führungsaufgabe
Die Verantwortung für die Bewertung liegt bei der obersten Führungsebene der 
anbietepflichtigen Stelle und bei der Direktion des BAR. Die anbietepflichtigen 
Stellen bringen bei der Bewertung ihre Kenntnisse von den Inhalten der Unter-
lagen und deren Stellenwert innerhalb der Aufgabenerfüllung ein. Das BAR be-

7 Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992, SR 235.1.
8 Verordnung über den Schutz von Informationen des Bundes (Informationsschutzverordnung, ISchV) vom 

4. Juli 2007, SR 510.411.



7wertet die Unterlagen als Fachstelle, welche auch für die Kohärenz der Überlie-
ferungsbildung auf Bundesebene verantwortlich ist. 

Prospektive und retrospektive Bewertung
Es werden zwei Ansätze unterschieden: die prospektive und die retrospektive 
 Bewertung.

Die prospektive Bewertung ist die Bewertung von Unterlagen vor ihrer Entste-
hung. Sie erleichtert die vorausschauende Bewirtschaftung der Unterlagen und 
ermöglicht durch Hinterlegung der (Bewertungs-) Metadaten eine automatisierte 
und effiziente Aussonderung nach Abschluss des Geschäfts. Die prospektive Be-
wertung schafft die Voraussetzung für eine frühzeitige Sicherung der archivwür-
digen Unterlagen und reduziert damit den Verwaltungsaufwand.

Die retrospektive Bewertung ist die Bewertung von Unterlagen nach ihrer Ent-
stehung.
Für die prospektive und die retrospektive Bewertung gelten die gleichen Grund-
sätze und Kriterien. Sie erfolgen beide auf Grundlage von Unterlagenverzeich-
nissen. 

Abb. 1: Bewertung im Lifecycle
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2.1 Der Bewertungsprozess

Der Bewertungsprozess ist für alle Bewertungen (prospektiv oder retrospektiv) 
einheitlich. Er ist so angelegt, dass die anbietepflichtige Stelle und das BAR nach-
einander beurteilen und begründen, welche Unterlagen archivwürdig sind. Auf 
dieser Grundlage ergibt sich ein gemeinsames Endergebnis zur Archivwürdigkeit, 
das für den weiteren Umgang mit den Unterlagen verbindlich ist. 

Das Vorgehen lässt sich als zweistufiger Filtrierungsprozess darstellen, bei dem 
unterschiedliche Kriterien zur Anwendung kommen (vgl. Abb. 2): 

Bewertung durch die anbietepflichtige Stelle
Zuerst beurteilt die anbietepflichtige Stelle, welche Unterlagen aufgrund ihrer 
rechtlichen Bedeutung oder ihrer Aussagekraft über die Wahrnehmung der ge-
setzlichen Aufgaben (rechtlich-administrative Bedeutung) archiviert werden sol-
len. Die Ergebnisse werden im Unterlagenverzeichnis vermerkt.

Bewertung durch das Bundesarchiv
Im zweiten Schritt untersucht das Bundesarchiv die Restmenge der bisher nicht 
als archivwürdig eingestuften Unterlagen darauf hin, ob sie für die Auseinander-
setzung in Forschung und Gesellschaft von Interesse sind (historisch-sozialwis-
senschaftliche Bedeutung). Das Bundesarchiv hält seine Ergebnisse ebenfalls im 
Unterlagenverzeichnis fest.

Ergebnis der Bewertung
Nun steht das Ergebnis der Bewertung fest: Jene Unterlagen, die von mindes-
tens einem Partner archivwürdig bewertet worden sind, werden archiviert. Die 
von beiden Partnern als nicht archivwürdig bewerteten Unterlagen müssen (nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfristen) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
vernichtet werden.

Resultat der Bewertungsarbeit ist ein von beiden Partnern vollständig kom-
mentiert bewertetes Unterlagenverzeichnis. Das BAR fasst die Grundlagen, das 
Vorgehen und die Ergebnisse der Bewertung in einem Bewertungsentscheid 
zusammen, welcher zusammen mit dem kommentiert bewerteten Unterlagen-
verzeichnis die Bewertungsunterlagen bilden. Der Bewertungsentscheid zeigt 
auf, wie die Bewertung vollzogen wurde, auf welche Grundlagen sie sich stützt, 
und welche Unterlagen an das Bundesarchiv abzuliefern sind.

2 ––– Methode



9Die Ergebnisse der Bewertung werden – für die jeweiligen  Zuständigkeitsbereiche 
– von der Geschäftsleitung der anbietepflichtigen Stelle (oder einem vergleichba-
ren Gremium) und der Direktion des BAR abschliessend genehmigt.

Abb. 2: Bewertungsvorgang 

2.2  Praktische Durchführung9

Grundlage
Grundlage der Bewertung bildet das Unterlagenverzeichnis. Dieses enthält  Felder 
für die Bewertungen der beiden Partner, die Begründungen sowie das Endergeb-
nis zur Archivwürdigkeit.

9 Siehe hierzu auch die Kurzanleitung zur Bewertung nach rechtlich-administrativen Kriterien durch die an-
bietepflichtige Stelle in Anhang 2.



10 Die Bewertung wird mittels StrucTool10 (z.B. für GEVER-basierte Ordnungssyste-
me) vorgenommen.

Ebene
Bewertet wird auf der tiefsten Stufe des Unterlagenverzeichnisses (z.B. Rubrik im 
Ordnungssystem). Die Bewertung wird im entsprechenden Feld vermerkt. 

Mögliche Werte
Für die Bewertung stehen die drei folgenden Werte zur Auswahl:

A = archivwürdig
S = archivwürdig in Auswahl (Sampling oder Selektion)
N = nicht archivwürdig

Sampling und Selektion (Wert „S“)
Oftmals fallen im Rahmen der Wahrnehmung von Kernaufgaben grosse  Men gen 
gleichförmiger Unterlagen an (z.B. Dossiers zu Genehmigungsverfahren), oder 
innerhalb einer Datenbank ist nur eine bestimmte Tabelle für die Archivierung 
relevant. In solchen Fällen bietet es sich an, nur eine Auswahl von Dossiers bzw. 
Tabellen als archivwürdig zu bewerten (Wert „S“). Dabei muss im Unterlagen-
verzeichnis beschrieben werden, nach welchen Merkmalen bei der Auswahl vor-
zugehen ist. 

Bei einem Sampling wird eine Stichprobe definiert, zum Beispiel:
— jedes 10./100./1000. Dossier
— alle Dossiers jedes 5./10./15. Jahres
— das erste Dossier jeden Jahres
— Dossiers mit bestimmtem Anfangsbuchstaben 

Bei der Selektion zählen qualitative Merkmale, zum Beispiel:
— nur Projektdossiers
— nur Dossiers mit Direktionsgeschäften
— nur Dossiers zu Konzepten und Grundlagen
— nur Tabellen mit Angaben zu beteiligten Institutionen

10 StrucTool wurde vom Bundesarchiv für die spezifischen Vorgaben an Ordnungssysteme innerhalb der Bun-
desverwaltung entwickelt. Das Tool ermöglicht es, ein Ordnungssystem oder eine freie Struktur inkl. Me-
tadaten (u.a. Archivwürdigkeit) zu erstellen, die Daten in eine GEVER-Standardanwendung zu importie-
ren und wieder zurück ins Tool zu exportieren. Mehr Informationen zu Schulungen StrucTool, Zugriff und 
Hilfsmittel finden Sie unter www.bar.admin.ch.



11Kriterien 
Die anbietepflichtige Stelle bewertet ihre Unterlagen anhand von rechtlich- 
administrativen Kriterien (r+a Kriterien), das Bundesarchiv anhand von historisch- 
sozialwissenschaftlichen Kriterien (h+s Kriterien). Diese Kriterien sind im 
 kommentierten Kriterienkatalog (vgl. Anhang 1) definiert. 

Mindestens ein für den jeweiligen Bewertungspartner relevantes Kriterium des 
Kriterienkatalogs muss erfüllt sein, damit Unterlagen archivwürdig sind.
Die rechtliche bzw. administrative Bedeutung von Unterlagen wird nach den fol-
genden Kriterien beurteilt: 

Kriterium Kommentar / Indikatoren

Rechtliche Relevanz 

Gewährleistung von Rechts-

sicherheit

Nachweis völkerrechtlicher Verpflichtungen

Nachweis von Eingriffen in Grundrechte (Menschenwürde, Recht auf 

Leben, persönliche Freiheit, Völkerrecht)

Nachweis von Recht setzenden Entscheiden

Nachweis von Rechten und Pflichten

Unterlagen eignen sich als Beweis in einem Rechtsverfahren

Nachweis der Geschäftspra-

xis in der Wahrnehmung 

von Kompetenzen und Auf-

gaben

Staatspolitische Compliance: 

Nachvollziehbarkeit der Umstände, die zu einem Entscheid führten:

Zuständigkeit, Organisation der Stelle und Verfahrensweisen (ggf. 
per Auswahl/Muster), insbesondere bei irreversiblen Entscheidun-
gen und/oder bei grosser Wirkungsreichweite

Nachweis von Strategie und Politikentwicklung
Verändernde Wirkung auf die Führung der Geschäfte, insbesondere 
bei unbestimmten Rechtsbegriffen und der (permanenten) Entwick-
lung einer Rechtspraxis

Tabelle 1: Auszug aus dem Kriterienkatalog

Begründung
Wo zugunsten von Archivwürdigkeit entschieden wird (Werte „A“ oder „S“), ist 
eine Begründung anzugeben. Dieses Vorgehen erleichtert die Kommunika tion 
zwischen Bundesarchiv und den anbietepflichtigen Stellen und sorgt für die Nach-
vollziehbarkeit der Bewertung. Als Begründung wird das relevante Kriterium aus 
dem Kriterienkatalog genannt (z.B. Rechtliche Relevanz). Bei „S“ ist ausserdem an-
zugeben, nach welchen Merkmalen die Auswahl vorgenommen werden soll.

Bemerkung
Im Bemerkungsfeld können Erklärungen und Hinweise festgehalten werden, um 
die Kommunikation zwischen den Bewertungspartnern zu erleichtern   (z.B. „Feder-
führung bei der Bundeskanzlei“ oder „nicht archivwürdig, da…“).



12 Ergebnis
Das Ergebnis, also die „Summe“ der Bewertungen der beiden Partner, berechnet 
sich automatisch in StrucTool in der Spalte Archivwürdigkeit.

Abb. 3: Berechnung der Archivwürdigkeit



13Beispiel
Das folgende Beispiel veranschaulicht die Bewertung von Rubriken durch die an-
bietepflichtige Stelle und das BAR in StrucTool.

Abb. 4: Bewertung in StrucTool



14 2.3 Bewertungsempfehlungen

Grundlage für die Aktenführung in der Bundesverwaltung bilden die Ordnungs-
systeme (OS), nach welchen die Verwaltungseinheiten ihre geschäftsrelevanten 
Unterlagen (unabhängig von deren Träger) registrieren und bearbeiten. Aufbau 
und Struktur der Ordnungssysteme regeln dabei einheitliche Vorgaben, die für 
alle Verwaltungseinheiten bzw. anbietepflichtige Stellen verbindlich sind. Die 
Vorgaben des Bundesarchivs werden auch ins Organisationshandbuch GEVER 
Bund (OHb) übernommen. 
Das Ordnungssystem umfasst neben den spezifischen Kernaufgaben einer Ver-
waltungseinheit auch die bei allen Stellen auftretenden Führungs- und Support-
aufgaben. Für diese Bereiche hat das BAR Bewertungsempfehlungen erarbeitet. 
Die Empfehlungen beschreiben die Bewertung nach rechtlich-administrativen 
Kriterien und sollen den anbietepflichtigen Stelle die Bewertungsarbeiten er-
leichtern. 

Die Bewertungsempfehlungen beziehen sich auf Positionen in den Hauptgrup-
pen 0 Führung und Querschnittsaufgaben und 1 Support und Ressourcen des 
Ordnungssystems. Sie beinhalten Hinweise unter anderem zu folgenden Berei-
chen: Erarbeitung rechtlicher Grundlagen, Strategie und Planung, Kommunikati-
on und Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Finanzen, Informatik usw. 

Die Bewertungsempfehlungen sind sinngemäss ebenfalls auf inhaltlich gleiche 
oder ähnliche Positionen von Verzeichnissen mit einem vom heutigen Muster 
abweichenden Aufbau übertragbar (z.B. Verzeichnisse aus früheren Registratur-
planperioden).

Die Bewertungsempfehlungen sind auf der Webseite des Bundesarchivs
(www.bar.admin.ch) publiziert. 
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3.1 Allgemeines zum Angebot

Welche Unterlagen müssen dem BAR angeboten werden? 
Die Anbietepflicht gemäss BGA erstreckt sich auf alle geschäftsrelevanten 
 Unterlagen, welche die Verwaltungseinheit täglich erstellt, registriert und bear-
beitet. Dazu gehören sowohl physische Ablagen als auch Daten und Dokumen-
te, die elektronisch vorliegen. Der Träger der Unterlagen spielt bei Angebot und 
Bewertung keine Rolle.

Angebote an das Bundesarchiv umfassen
— Unterlagen, die in einem Ordnungssystem bzw. einem Registraturplan abge-

legt sind 
— Handakten von Magistratspersonen und Topkadern Bund11

— Ablagen auf individuellen und gemeinsamen Computer-Laufwerken
— Lose Aktenstapel/Bundesordnerablagen (z.B. in Wandschränken)
— Datenbanken und Fachapplikationen
— Ton- und Bildinformationen (analog und digital)
— Geodaten/Geoinformationssysteme
— Wissenschaftliche Daten
— Webinhalte/Webauftritte
— Hilfsmittel und ergänzende Daten (z.B. Karteien als Findmittel)
— ... 12

Gegenstand des Angebots sind auch Unterlagen, auf die der Zugriff auf-
grund gesetzlicher und/oder organisatorischer Vorgaben eingeschränkt ist.

11 Das Merkblatt Handakten und Privatarchive für Magistratspersonen der Bundesverwaltung sowie das 
Merkblatt Handakten und Privatarchive für Topkader der Bundesverwaltung sind unter www.bar.admin.
ch zu finden.

12 Diese Aufzählung beschreibt nur einige der Möglichkeiten von Dokumenten- bzw. Datenablagen und ist 
daher nicht als vollständig zu betrachten.

3 ––– Angebot von Unterlagen: 
Anleitung zur Umsetzung

i



16 In welchem Umfang sind Unterlagen dem BAR anzubieten? 
Es sind vollständige Angebote zu erstellen, d.h. Angebote, die Unterlagen aus 
allen Aufgabenbereichen der anbietepflichtigen Stelle aufführen und für jeden 
Aktenbildner (inkl. Vorgängerbehörden) und den jeweiligen Zeitraum komplett 
sind.
Alle geschäftsrelevanten Unterlagen sind vollumfänglich anzubieten, es darf kei-
ne Vorauswahl stattfinden.13 

Zu welchem Zeitpunkt werden die Angebote eingereicht?
Unterlagen sollten dem Bundesarchiv zum frühestmöglichen Zeitpunkt angebo-
ten werden. Dies ermöglicht eine frühzeitige Bewertung und schafft Transparenz 
darüber, was langfristig mit den Unterlagen geschehen wird. Ausserdem wird 
so die Voraussetzung dafür geschaffen, Unterlagen gezielt sichern zu können.

3.2 Anleitung zum Vorgehen beim Angebot von Unterlagen 

Unterlagen, die bereits bewertet sind und zu welchen ein Bewertungsentscheid 
vorliegt, dürfen dem Bundesarchiv nicht nochmals angeboten werden: Das An-
gebot ans Bundesarchiv entfällt bei prospektiv bewerteten Unterlagen; dazu ge-
hören insbesondere die Unterlagen, die in GEVER-Standardanwendungen regist-
riert und im Rahmen der Abnahme von Ordnungssystemen prospektiv bewertet 
sind. Prospektiv bewertete Unterlagen können im Regelfall direkt abgeliefert 
werden (vgl. Kapitel 3.4). In Ausnahmefällen kann aufgrund veränderter rechtli-
cher, politischer, wirtschaftlicher oder soziokultureller Entwicklungen eine nach-
trägliche Neubewertung der entsprechenden Positionen des Unterlagenverzeich-
nisses erfolgen. Hierzu bieten die anbietepflichtigen Stellen die Unterlagen dem 
Bundesarchiv erneut an. 

Alle anderen, noch nicht bewerteten Unterlagen bieten die anbietepflichtigen 
Stellen dagegen aktiv dem BAR an. Dieser Vorgang ist im Folgenden  beschrie ben.

— Erhebung von Unterlagen
Angebote von Unterlagen sind, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, dem BAR inhalt-
lich und zeitlich komplett einzureichen. 
Damit die anbietepflichtige Stelle einen Überblick gewinnt, welche geschäftsre-
levanten Unterlagen sie für das vollständige Angebot zusammenstellen muss, 

13 Erst die partnerschaftlich von Stelle und BAR durchgeführte Bewertung entscheidet über die Archivwür-
digkeit (Art. 7 BGA). Siehe dazu auch Kapitel 2.2.



17empfiehlt das BAR, zunächst eine Erhebung der vorhandenen Unterlagen in der 
gesamten Verwaltungseinheit durchzuführen. Mit dieser Übersicht kann die Stel-
le gewährleisten, dass das eingereichte Angebot komplett ist.

In ihren Organisationsvorschriften beschreibt die anbietepflichtige Stelle, 
welche zusätzlichen Ablagen zum zentralen Geschäftsverwaltungssystem 
geführt werden dürfen.

— Strukturierung von Unterlagen
Unterlagen, welche die anbietepflichtige Stelle als Angebot einreicht, müssen in 
strukturierter Form vorliegen. Gemäss den Vorgaben zur Aktenführung in der 
Bundesverwaltung sind Unterlagen in ihrem jeweiligen Geschäftszusammen-
hang zu registrieren. In der Regel sind geschäftsrelevante Unterlagen daher in 
einem Verzeichnis, gemäss einer bestimmten Struktur abgelegt (Registraturplan, 
Ordnungssystem etc.).

- Unterlagen, die an einen Registraturplan oder ein vergleichbares 
 Verzeichnis angebunden sind, bieten die anbietepflichtigen Stellen 
 entsprechend der Struktur des für diesen Zeitraum gültigen 
 Unterlagenverzeichnisses an.

Weisen die Unterlagen dagegen keine Struktur auf bzw. existiert für den Zeit-
raum der angebotenen Unterlagen kein Registraturplan o.ä., muss nachträglich 
eine Strukturierung vorgenommen werden.

- In Rücksprache mit dem BAR kann das abgenommene Ordnungssystem 
 als Struktur für retrospektive Ablagen dienen.

Das Vorgehen bei der Strukturierung von ungeordneten Ablagen ist in Kapitel 
3.3 beschreiben.

— Bewertung nach rechtlich-administrativen Kriterien
Nach der Erhebung und Strukturierung der Unterlagen nimmt die anbietepflich-
tige Stelle die Bewertung aus rechtlich-administrativer Sicht vor. Sie folgt dabei 
dem in Kapitel 2.2 beschriebenen Vorgehen.

i



18 — Einreichen des Angebots
Das vollständig ausgefüllte Angebot wird dem BAR via E-Mail bei
anbieten.abliefern@bar.admin.ch eingereicht.

3.3 Wie können ungeordnete Unterlagen strukturiert werden? 

Unterlagen aus ungeordneten Ablagen, bei welchen keine nachträgliche Anbin-
dung an ein bestehendes Unterlagenverzeichnis möglich ist, müssen für Ange-
bot und Bewertung bzw. für die Ablieferung der archivwürdigen Unterlagen an 
das Bundesarchiv strukturiert werden. 

Bei Unterlagen aus ungeordneten Ablagen erfolgt die Erstellung einer Ordnung 
nach inhaltlich-logischen Kriterien, unter Berücksichtigung des zeitlichen und in-
haltlichen Entstehungszusammenhangs der Unterlagen sowie nach Aktenbildner 
getrennt. Wichtig ist der direkte Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben und Kom-
petenzen der aktenbildenden Stelle.
Die archivwürdigen Unterlagen werden nach der Übernahme und Verzeichnung 
im Bundesarchiv anhand der Strukturgrundlagen zugänglich gemacht. Je über-
sichtlicher die Strukturierung ist, desto leichter fällt den aktenbildenden Stellen 
und den Archiv-Benutzenden die Recherche nach den archivierten Unterlagen.

Aus diesem Grund muss die Struktur:

— eine klare und einheitliche Systematik aufweisen
— hierarchisch aufgebaut und
— aufgabenorientiert sein
— eine angemessene Detaillierung aufweisen (keine zu tiefe Hierarchisierung, 

max. 3 Stufen)
— eindeutige Titel enthalten (z.B. Abkürzungen vermeiden bzw. auflösen)
— …

Um spätere Korrekturen zu vermeiden, soll die Strukturierung der Unterlagen da-
bei frühzeitig mit dem Bundesarchiv besprochen werden. Wurden bereits ähnliche 
Unterlagen bzw. Unterlagen zu den selben Aufgaben abgeliefert, kann mit dem 
Bundesarchiv zudem abgeklärt werden, ob die bestehende Struktur im  Archiv auf 
die im Angebot aufzuführenden Unterlagen übernommen werden kann.

Bei der Strukturierung von Daten aus Datenbanken und Fachapplikationen 
ist auch die Dokumentation der entsprechenden Anwendung anzubieten.

i



193.4  Vorgehen bei der Anmeldung zur Ablieferung

Vorgehen bei prospektiv bewerteten Unterlagen aus Ordnungssystemen
Die anbietepflichtigen Stellen können ihre archivwürdigen Unterlagen, welche in 
einem Ordnungssystem verwaltet werden und in StrucTool prospektiv bewertet 
wurden, nach Absprache mit dem BAR in digitaler Form abliefern. Die Abliefe-
rung der als archivwürdig bewerteten Unterlagen an das BAR erfolgt, wenn sie 
von der anbietepflichtigen Stelle nicht mehr ständig benötigt werden.

Vorgehen bei allen übrigen Unterlagen
Unterlagen, die im Bewertungsentscheid als archivwürdig bewertet wurden, 
können via anbieten.abliefern@bar.admin.ch zur Ablieferung angemeldet wer-
den. Als Grundsatz gilt: keine Aufbereitung und keine Ablieferung von Unter-
lagen ohne vorgängiges Angebot und Bewertung. Entsprechend ist es sinnvoll, 
erst nach der Bewertung mit der Aufbereitung der Unterlagen zur Ablieferung 
zu beginnen.
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Auf der Homepage des Bundesarchivs (www.bar.admin.ch) stehen weitere Infor-
mationen sowie alle Merkblätter und Hilfsmittel zur Verfügung. 

Das Bundesarchiv bietet eine online Lerneinheit zur Bewertung an (Lernein-
heit Ermittlung Archivwürdigkeit). Diese Lerneinheit behandelt die Methoden 
und das Vorgehen im Zusammenhang mit der Bewertung. Auch zur Benutzung 
von StrucTool wird eine Schulung bestehend aus modularen Lerneinheiten und 
Übungen angeboten.

Informationen zu den online Lerneinheiten des BAR finden Sie auf der Home-
page des Bundesarchivs.

Bei Fragen rund um Angebot, Bewertung und Ablieferung können Sie sich an 
folgende Kontaktadresse wenden: anbieten.abliefern@bar.admin.ch.

4 ––– Weitere Informationen



215 ––– Anhang
Anhang I: Kommentierter Kriterienkatalog für die Bewertung

I Ausschlusskriterien

Kriterium Kommentar / Indikatoren

Federführung Unterlagen zu Geschäften, bei denen die anbietepflichti-
ge Stelle nicht federführend ist, gelten als nicht archivwür-
dig (Vermeidung von Doppelüberlieferung)
Notabene: in ausgewählten, festgelegten Themengebieten 
werden auch die Unterlagen von Nebenakteuren archiviert

Unterlagentyp Unterlagen, die auf einer genehmigten Negativliste aufge-
führt sind, gelten als nicht archivwürdig

II Kriterien für Archivwürdigkeit

Rechtlich-administrative Bedeutung
(wird durch die anbietepflichtige Stelle ermittelt)

Kriterium Kommentar / Indikatoren

Rechtliche Relevanz

Gewährleistung von 
Rechtssicherheit

Nachweis völkerrechtlicher Verpflichtungen
Nachweis von Eingriffen in Grundrechte (Menschenwürde, 
Recht auf Leben, persönliche Freiheit, Völkerrecht)

Nachweis von Recht setzenden Entscheiden

Nachweis von Rechten und Pflichten
Unterlagen eignen sich als Beweis in einem Rechtsver-
fahren

Nachweis der Ge-
schäftspraxis in der 
Wahrnehmung von 
Kompetenzen und Auf-
gaben

Staatspolitische Compliance: 
Nachvollziehbarkeit der Umstände, die zu einem Entscheid 
führten:
Zuständigkeit, Organisation der Stelle und Verfahrenswei-
sen (ggf. per Auswahl/Muster), insbesondere bei irrever-
siblen Entscheidungen und/oder bei grosser Wirkungs-
reichweite
Nachweis von Strategie und Politikentwicklung
Verändernde Wirkung auf die Führung der Geschäfte, ins-
besondere bei unbestimmten Rechtsbegriffen und der (per-
manenten) Entwicklung einer Rechtspraxis



22 Historisch-sozialwissenschaftliche Kriterien
(wird durch das BAR ermittelt)

Kriterium Kommentar / Indikatoren

Nutzen für die For-
schung

Auslegungspotential: Aussagekraft für verschiedene Fra-
gestellungen
Verknüpfbarkeit: Relevanz für andere Überlieferungsgebie-
te, Aggregationspotential
Nachfrage: Erfahrungen mit bevorzugten Themen und exis-
tierende Forschungsstränge

Bestehende Überlieferung (Kohärenz, Kontinuität)

Diversität (an Themen und Quellengattungen)

Zeitgenössisches Inte-
resse

Innenpolitische Agenden (Richtliniengeschäfte des Bundes-
rates, parlamentarische Sessionsprogramme und Planung 
Koordinationskonferenz)

Medieninteresse (Mediendatenbank)

Brisanz Konfliktpotenzial: berührt umstrittene Themen, organi-
sierte Interessengruppen, Grundrechte, nationale Sicher-
heit, Souveränität
Opportunitätskosten: beanspruchte Ressourcen, Ansehens-
verlust
Ausmass der (potentiellen) Betroffenheit: Intensität, Aus-
dehnung, Dauer

Entwicklungen / Verlauf Veränderungen und Wendepunkte: dokumentiert eine 
Umorientierung oder Zäsur in der Führung der Geschäfte 
bzw. der Rahmenbedingungen
Langzeitperspektive: erlaubt Überblick über einen längeren 
Zeitraum (30 Jahre und mehr), allein oder in Verbindung 
mit bestehender Überlieferung

Definitionsmacht Formende Kräfte: Dokumentiert bestimmenden Einfluss 
von Individuen, Gruppen oder Institutionen auf Recht und 
Gesetz, Kultur oder Gesellschaft
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